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Verkaufsprospekt 
 

1. Der Fonds 
 

Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht als 

Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines fonds commun de 

placement à compartiments multiples errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen 

Vermögenswerten. Er wurde am 18. November 2008 nach dem Luxemburger Gesetz vom 30. März 1988 gegründet 

und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG 

vom 13. Juli 2009 wie umgesetzt durch die Vorschriften des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über 

Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“). Mit Wirkung zum 01. September 2015 wurde der 

Fonds von der Alceda Fund Management S.A. auf die LRI Invest S.A. als Verwaltungsgesellschaft übertragen. 

 

Der Investmentfonds wurde auf Initiative der Promont AM AG (Initiator) aufgelegt. Der Initiator ist nicht berechtigt, 

für diesen Fonds Gelder entgegenzunehmen.  

 

Die Beteiligung an dem Fonds richtet sich nach diesem Verkaufsprospekt und dem anschließend abgedruckten 

Verwaltungsreglement. Beide Unterlagen zusammen bilden die Basis für den Erwerb von Anteilen. 

 

Für die einzelnen Teilfonds können gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements Anteile verschiedene Anteilklassen 

ausgegeben werden.  

 

 

2.  Hinweise für Anleger mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann den Besitz von Anteilen durch jede Person, die in den Vereinigten Staaten von 

Amerika (“USA“) steuerpflichtig ist einschränken oder verbieten. Als in den USA steuerpflichtige natürliche 

Personen werden bspw. diejenigen betrachtet, die  

 

a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, 

 

b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder), 

 

c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, 

 

d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten oder 

 

e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind. 

 

Als in den USA steuerpflichtige juristische Personen werden bspw. betrachtet  

 

a) Gesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder 

des Columbia District gegründet wurden, 

 

b) eine Gesellschaft oder Personengesellschaft, die unter einem Act of Congress gegründet wurde oder 

 

c) ein Pensionsfonds („pension fund“), der als US-Trust gegründet wurde. 

 

 

3. Die Anlagepolitik 
 

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. 

 

Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft den Anlegern eine Auswahl an Fonds (die „Teilfonds“) anbieten, 

die sich untereinander durch die in der nachfolgenden Übersicht beschriebenen Anlagepolitiken unterscheiden. 

 

Der Fonds (bzw. die Teilfonds) wird keine Techniken und Instrumente wie in Artikel 3 Punkt 11 und Punkt 18 der 

Verordnung der Europäischen Union EU-VO 2015/2365 (SFTR) definiert, einsetzen. Sofern der Fonds (bzw. die 

Teilfonds) zukünftig beabsichtigt diese Techniken und Instrumente einzusetzen, wird das Verkaufsprospekt des 

Fonds entsprechend den Vorschriften der Verordnung der Europäischen Union, EU-VO 2015/2365, angepasst. 
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Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 
 

Die Verwaltungsgesellschaft trifft alle Entscheidungen für den Teilfonds unter Berücksichtigung der Risiken, die 

sich aus Nachhaltigkeits- und insbesondere ESG-Aspekten ergeben. ESG bezieht sich auf umwelt- (Environmental) 

und soziale Aspekte (Social) sowie die Unternehmensführung (Corporate Governance). 

 

Im Rahmen der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken wird für den Teilfonds ein Minimalstandard an 

Risikoindikatoren berücksichtigt. Bei der Definition von entsprechenden Risiko-Limits je Teilfonds orientiert sich 

die Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an dem allgemeinen Risiko-Profil des Teilfonds, d.h. für eine Strategie, 

die per se größere Risiken (bspw. aufgrund der verfolgten Anlagestrategie oder der verwendeten Instrumente zur 

Umsetzung der Strategie) eingeht, werden auch höhere Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit toleriert. Die 

entsprechenden Risiko-Limite werden mit dem Portfoliomanager vereinbart und gemäß den Vorgaben und 

Prozessen des Risikomessungsverfahrens bearbeitet. 

 

 

Es werden derzeit Anteile des folgenden Teilfonds zur Anlage angeboten: 

 

� Promont - Europa 130/30 
 

Dieses Angebot kann nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft um Teilfonds mit anderen Anlageschwerpunkten 

ergänzt werden. 

 

 
3.1. Promont - Europa 130/30 
 

Allgemeines zur Anlagepolitik des Teilfonds Investment Promont - Europa 130/30 
 
Anlageziele 

 

Ziel der Anlagepolitik des Promont – Europa 130/30 („Teilfonds“) ist die langfristige Erzielung eines möglichst 

hohen Wertzuwachses in Euro. 

 

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, 

wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds 

wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet. 

 

Die Performance des Teilfonds wird in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ 

angegeben. 

 

Anlagepolitik 

 

Mindestens 50% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der 

Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Teilfonds werden in 

solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen 

Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen 

Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. 

 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind: 

 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem 

anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Artikel 4, Ziffer 

14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die 

Märkte für Finanzinstrumente entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 
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- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und dort der 

Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung für 

Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15% unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

 

- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote 

ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen oder in 

Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote. 

 

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung mit der Definition des deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und für das Publikum offen 

ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. Dieser 

organisierte Markt entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie.    

 

Ferner wird zur Erreichung der Anlageziele beabsichtigt, das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien, Renten 

und in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte zu investieren, sofern es sich um Wertpapiere 

im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements handelt.  

 

Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) 

vorgesehen. Diese sollten überwiegend zur Absicherung, können aber auch zur Ertragssteigerung eingesetzt 

werden. Total Return Swaps im Sinne der Verordnung der Europäischen Union EU-VO 2015/2365 (SFTR) werden 

nicht eingesetzt.  

 

Ziel ist es, mittels einer kontrollierten Nutzung von Derivaten, in Form von z.B. Optionen, Futures und Single Stock 

Futures, innerhalb des Portfolios eine 130/30 Strategie zu implementieren. Dabei kann das Teilfondsvermögen zur 

Ausnutzung von Out- bzw. Underperformance einzelner Aktienwerte oder Indizes Long- sowie Short-Derivate, im 

Sinne des Artikels 4 des Verwaltungsreglements, eingehen. 

 

Der Teilfonds kann dabei 30% seines Vermögens in Short-Derivaten aufbauen, wobei die daraus resultierende 

Prämie für den Aufbau von zusätzlichen Long-Positionen mittels Derivaten von ebenfalls 30% genutzt werden kann. 

Der Gesamtinvestitionsgrad beträgt somit 130% auf der Long-Seite (100% in die oben genannten 

Investitionsgegenstände und 30% durch Long-Derivate) und 30% auf der Short-Seite.  

 

Je nach Einschätzung der Marktlage können auch abweichend von der oben genannten Strategie sowohl Long- als 

auch Short-Positionen insgesamt bis zu 200% des Netto-Teilfondsvermögens generiert werden, ohne dass dabei 

längerfristig der grundsätzliche Charakter der 130/30 Strategie verloren geht. Das mit Derivaten verbundene 

Gesamtrisiko wird den Gesamtnettowert seines Portfolios dabei im Sinne des Artikels 4 des 

Verwaltungsreglements nicht überschreiten. 

 

Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Netto-Teilfondsvermögens anderen 

als den in Nr. 3 des Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten  

investieren. 

 

Anteile an OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens 

erworben. 

Für den Fonds werden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 abgeschlossen. Sofern der Fonds zukünftig beabsichtigt diese Techniken und Instrumente einzusetzen, 

wird das Verkaufsprospekt des Fonds entsprechend den Vorschriften der Verordnung (EU) 2015/2365) des 

Europäischen Parlaments angepasst. 

 

Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten. 
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Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performance keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt. Es 
kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 
 

Risikoprofil des Teilfonds Promont - Europa 130/30 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände und Risiken ist der Teilfonds – verglichen mit anderen 

Fondstypen – mit vergleichsweise hohen Chancen und Risiken behaftet, die sich aus den oben genannten Anlagen 

ergeben. 

 

Dabei spielen in Bezug auf die Ausrichtung des Teilfonds in sehr hohem Maße insbesondere das allgemeine 

Marktrisiko, das unternehmensspezifische Risiko, das Länder/ Regionenrisiko, das Bonitätsrisiko, die Emerging 

Markets-Risiken, das Liquiditätsrisiko, die Länder- und Transferrisiken, das Verwahrrisiko, das Konzentrationsrisiko, 

das Kontrahentenrisiko und Adressenausfallrisiko sowie das Währungsrisiko eine wesentliche Rolle. Weitere 

Risiken sind dem Kapitel „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

 

Zur Absicherung sowie zur Steigerung des Wertzuwachses des Netto-Teilfondsvermögens kann der Teilfonds im 

Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements auch abgeleitete Finanzinstrumente („Derivate“) 

nutzen. Die vorgenannten Derivate können erworben werden, sofern es sich bei den Basiswerten um Wertpapiere 

oder Geldmarktinstrumente, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt. Hierbei wird 

versucht, durch den Einsatz der abgeleiteten Finanzinstrumente die Schwankungen an den jeweiligen Märkten zur 

Renditeoptimierung zu nutzen. Der Teilfonds kann zur Absicherung und zur Steigerung des Wertzuwachses des 

Netto-Teilfondsvermögens Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten oder 

Instrumente zum Management von Kreditrisiken tätigen.  

Anders als bei herkömmlichen Wertpapieren, kann aufgrund der einhergehenden Hebelwirkung, der Wert des 

jeweiligen Netto- Teilfondsvermögens erheblich stärker - sowohl positiv als auch negativ - beeinflusst werden. 

 

Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit 

erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuss) 

sofort geleistet werden muss. 

 

 

Bewertungsabschlag (Haircut) bei 

Sicherheiten für OTC-Derivate 

 

Art der Sicherheit 

 

Bewertungsansatz 

 Barmittel in Teilfondswährung 

 

100% 

 

Profil des Anlegerkreises des Teilfonds Promont - Europa 130/30 

 

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die spekulativ anlegen möchten. Die Anleger sollten daher Erfahrungen mit 

volatilen Kapitalmarktprodukten haben. Die Anleger haben eine hohe Ertragserwartung verbunden mit der 

Bereitschaft hohe Risiken einzugehen. Der Anlegerhorizont sollte langfristig ausgerichtet sein. 

 

Gesamtrisiko 
 

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko des Teilfonds durch ein sogenanntes Value-

at-Risk-Modell gemessen und kontrolliert.   

 

Beim Value-at-Risk handelt es sich um ein im Finanzsektor weit verbreitetes Maß zur Messung des Risikos eines 

bestimmten Portfolios mit Vermögenswerten. Für ein solches Portfolio, eine vorgegebene Wahrscheinlichkeit und 

ein fixes Zeitintervall, stellt der Value-at-Risk die maximale Höhe des Verlusts dar, die mit der vorgegebenen 

Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Zur Berechnung werden die jeweils aktuellen Marktpreise der 

Vermögenswerte im Portfolio zugrunde gelegt und angenommen, dass die Märkte sich normal verhalten und keine 

Handelsaktivitäten im Portfolio stattfinden. 

 

Zum Zweck der Risikobegrenzung darf das Gesamtrisiko aus allen Vermögenswerten des Teilfonds über den Value-

at-Risk ermittelt wird, den doppelten Value-at-Risk eines Referenzportfolios mit dem gleichen Marktwert nicht 

überschreiten (relativer Value-at-Risk-Ansatz).  
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Das Referenzportfolio für den Teilfonds ist der EURO STOXX 50 Price EUR.  

 

 
Risikomanagementverfahren   
 

Mit Hilfe des Risikomanagement-Verfahrens erfasst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, 

Liquiditätsrisiko, Kredit- und Kontrahentenrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich 

operationellen Risiken, die für den Teilfonds wesentlich sind. 

Zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken werden Risiko-Indikatoren herangezogen. Die Risikoindikatoren können 

quantitativen oder qualitativen Faktoren entsprechen und orientieren sich an Umwelt-, Sozial- und Governance 

Aspekten und dienen der Risikomessung in Bezug auf die betrachteten Aspekte. 

 

Hebelwirkung 
 
Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der Hebelwirkung (englisch „leverage“) des Teilfonds mit Hilfe des 

Ansatzes über die Summe der Nennwerte (englisch „sum of the notionals“) der derivativen Finanzinstrumente. Bei 

diesem Ansatz werden die anzurechnenden Werte aus gegenläufigen Positionen nicht saldiert, sondern addiert, 

d.h. insbesondere, dass die zu Absicherungszwecken genutzten derivativen Finanzinstrumente mit positivem Wert 

bei der Addition berücksichtigt werden müssen. Die nachstehend ausgewiesene Höhe der erwarteten 

Hebelwirkung ist als Verhältnis zwischen der Summe der Nominalwerte und des Netto-Teilfondsvermögens 

ausgedrückt und basiert auf historischen Werten und erwarteten Entwicklungen. Es wird erwartet, dass die Höhe 

der Hebelwirkung grundsätzlich zwischen 0 und 2 bezogen auf das Netto-Teilfondsvermögen liegen wird. Ein Hebel 

von 0 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Teilfonds keine derivativen Finanzinstrumente oder sonstige 

anzurechnenden Werte enthält. 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzinstrumente für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können 

und die Berechnung der erwarteten Höhe der Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschiedlichen 

Zweckbestimmungen der derivativen Finanzinstrumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der erwarteten 

Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Risikogehalt des Teilfonds wider. Neue Marktgegebenheiten können sowohl 

die Gewichtung der einzelnen derivativen Finanzinstrumente als auch die Ausprägungen der Risikofaktoren für 

jedes derivative Finanzinstrument im Verlauf der Zeit ändern.  

 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten Hebelwirkung 

von der oben ausgewiesenen abweichen kann. 

 

 

4. Die Verwaltungsgesellschaft 
 

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die LRI Invest S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft"), eine 

Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht mit Sitz in Munsbach, Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft 

wurde am 13. Mai 1988 mit dem Namen LRI Fund Management Company S.A. gegründet und ihre Satzung wurde 

im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, dem Mémorial Teil C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations 

(„Mémorial“) bzw. Recueil Electronique des Sociétés et Associations („RESA“) vom 27. Juni 1988 veröffentlicht. 

Änderungen der Satzung, die bis zum 29. Dezember 2003 erfolgten, wurden im Mémorial veröffentlicht. 

Änderungen, die seit dem 30. Dezember 2003 erfolgen, werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in 

Luxemburg hinterlegt und sind dort erhältlich. Ein entsprechender Hinterlegungsvermerk wird jeweils im RESA 

veröffentlicht. 

 

Die letzte Änderung der Satzung der Verwaltungsgesellschaft erfolgte mit Wirkung zum 30. Dezember 2019. Die 

koordinierte Satzung in der Fassung vom 30. Dezember 2019 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in 

Luxemburg hinterlegt und am 31. Januar 2020 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim 

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 28.101 

eingetragen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Zulassung als Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Artikel 101 des Kapitels 15 

des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der Richtlinie 

2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). 

 

Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft besteht (sinngemäß) in der Auflegung und Verwaltung von (i) 

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) gemäß der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung 

und (ii) alternativen Investmentfonds („AIF“) gemäß der Richtlinie 2011/61/EU in ihrer jeweils geltenden Fassung 
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sowie in weiteren, im weitesten Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zulässigen Tätigkeiten. Hierzu zählen 

neben den administrativen Tätigkeiten insbesondere die Anlageverwaltung sowie der Vertrieb von OGA’s/OGAW’s. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, 

des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz vom 13. Februar 2007“) sowie 

den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz 

vom 12. Juli 2013“) den geltenden Verordnungen sowie den Rundschreiben und Verlautbarungen der Commission 

de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) jeweils in deren aktuell geltenden Fassungen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft handelt in eigenem Namen und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber des 

Fonds. Sie handelt unabhängig von der Verwahrstelle und ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. 

Die Verwaltungsgesellschaft verfügt im Einklang mit dem Gesetz von 2010 und den anwendbaren 

Verwaltungsvorschriften der CSSF über ausreichende und angemessene organisatorische Strukturen und interne 

Kontrollmechanismen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt derzeit nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und 
Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen notwendig sind, sind im Markt noch nicht 
in ausreichendem Umfang sowie in der erforderlichen Qualität vorhanden. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Datenlage regelmäßig überprüfen und auf dieser Grundlage ggf. erneut über 
die Möglichkeit der Berücksichtigung von wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen interner Strategien entscheiden. 
 

 
Aktuelle Information zur Historie der Funktion der Verwaltungsgesellschaft: 
Bis zum 1. Dezember 2019 fungierte die LRI Capital Management SA, welche bis zu diesem Datum als 
Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 29.905 geführt 
wurde, als Verwaltungsgesellschaft für den Fonds. Die LRI Capital Management SA firmierte bis zum 31. Januar 
2019 unter „WARBURG INVEST LUXEMBURG S.A.“ und bis zum 29.04.2019 unter „Augeo Capital Management 
SA“ und wurde als Teil einer gemeinsamen Firmengruppe (die „Apex-Gruppe“) mit Wirkung zum 2. Dezember 
2019 in die LRI Invest S.A. verschmolzen. 
 

Die Zentralverwaltungsstelle 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die APEX FUND SERVICES S.A. ("Apex Luxembourg") mit Sitz in 3, rue Gabriel 

Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in 

Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 241514, zur Zentralverwaltungsstelle des Fonds mit 

Wirkung zum 1. Dezember 2020 gemäß den rechtlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und 

dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Zentralverwaltungsstelle abgeschlossenen 

Zentralverwaltungsstellenvertrag im Rahmen einer Auslagerung dieser Tätigkeit bestellt. 

 

Apex Luxembourg wird mit sämtlichen, in Verbindung mit der Verwaltung des Fonds stehenden 

verwaltungstechnischen Aufgaben betraut, einschließlich der Buchhaltung, Bestimmung des Nettoinventarwertes 

und der Führung der Buchhaltungsunterlagen. 

 

Die Zentralverwaltungsstelle kann von Zeit zu Zeit unter ihrer vollen Verantwortung, Kontrolle und in 

Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften und auf ihre eigenen Kosten Vereinbarungen mit 

verbundenen Unternehmen im Hinblick auf die Delegierung eines Teils der unter den 

Zentralverwaltungsstellenvertrag fallenden Tätigkeiten treffen. Die Pflichten und Verantwortlichkeiten der 

Verwaltungsgesellschaft sowie der Zentralverwaltungsstelle werden in keiner Weise durch eine in Kraft befindliche 

Delegation geändert.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Zentralverwaltungsstelle können diesen Vertrag jederzeit mit einer 

schriftlichen Kündigung von drei (3) Monaten, die von einer Partei an die andere gerichtet ist, kündigen oder unter 

anderen Umständen, die im Zentralverwaltungsstellenvertrag festgelegt sind. 

 

Bestellung der Verwahrstelle und Übertragung der Verwahrung  
 

a) Die Verwaltungsgesellschaft wendet einen Entscheidungsfindungsprozess für die Auswahl und 

Bestellung der Verwahrstelle an, der auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und die 

alleinigen Interessen des Fonds und seiner Anleger erfüllt.  
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b) Zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle European Depositary Bank SA besteht eine 

Gruppenverbindung. Beide gehören zur selben Firmengruppe. Vor diesem Hintergrund hält die 

Verwaltungsgesellschaft folgende Nachweise vor:  

 

i) eine Bewertung, in der die Vorzüge der Bestellung einer Verwahrstelle mit Verbindung oder 

Gruppenverbindung mit den Vorzügen der Bestellung einer Verwahrstelle ohne eine solche 

Verbindung oder Gruppenverbindung mit der Verwaltungs- oder Investmentgesellschaft verglichen 

werden, wobei mindestens die Kosten, das Fachwissen, die finanzielle Leistungsfähigkeit und die 

Qualität der von allen bewerteten Verwahrstellen bereitgestellten Dienstleistungen berücksichtigt 

werden;  

ii) einen Bericht auf der Grundlage der unter Buchstabe a) genannten Bewertung, in dem beschrieben 

wird, inwiefern die Bestellung die objektiven, vorab festgelegten Kriterien gemäß Absatz 1 erfüllt 

und im alleinigen Interesse des Fonds und seiner Anleger liegt. 

 

c) Die Verwaltungsgesellschaft zeigt gegenüber der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedsstaats des 

Fonds an, dass sie mit der Bestellung der Verwahrstelle zufrieden ist und dass die Bestellung im alleinigen 

Interesse des Fonds und seiner Anleger liegt. Die Verwaltungsgesellschaft stellt die in Absatz 1 genannten 

Nachweise der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedsstaats des Fonds zur Verfügung. 

 

d) Die Verwaltungsgesellschaft begründet auf Anfrage die Auswahl der Verwahrstelle gegenüber den 

Anlegern des Fonds.  

 

e) Die Verwahrstelle wendet einen Entscheidungsfindungsprozess für die Auswahl von Dritten an, denen 

sie die Verwahrungsfunktionen gemäß Artikel 22a der Richtlinie 2009/65/EG übertragen kann, wobei 

eine solche Übertragung auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und im alleinigen Interesse 

des Fonds und seiner Anleger liegt. 

 

Potentielle Interessenkonfliktsituationen zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle 
 

Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A., sowie die European Depositary Bank SA gehören zur selben 

Firmengruppe. Durch die Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen könnten Interessenkonflikte 

entstehen.  

 

Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle wenden im Kontext der Gruppenverbindung, Richtlinien 

und Verfahren an, um sicherzustellen, dass sie  

 

a) alle aus dieser Verbindung resultierenden Interessenkonflikte erkennen;  

b) alle angemessenen Maßnahmen zur Vermeidung solcher Interessenkonflikte ergreifen.  

 
Diese potentiellen Interessenkonflikte werden insbesondere durch die funktionale und hierarchische Trennung der 

beiden Parteien vermieden. 

 

Wenn ein im ersten Unterabsatz beschriebener Interessenkonflikt nicht vermieden werden kann, wird ein solcher 

Interessenkonflikt durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle geregelt, überwacht und offengelegt, 

um nachteilige Auswirkungen auf die Interessen des Fonds und seiner Anleger zu verhindern. 

 

Die sich aus der Aufgabenübertragung eventuell ergebenen Interessenkonflikte sind auch in den Richtlinien zum 

Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben.  

 

Grundsätzliches Verfahren bei Interessenkonflikten 
 

Die Verwaltungsgesellschaft prüft grundsätzlich das Vorliegen von potentiellen Interessenkonflikten bevor sie eine 

neue Tätigkeit für einen Fonds aufnimmt oder eine Tätigkeit an einen Dienstleister vergibt. Auch Änderungen von 

Tätigkeitsfeldern oder der Vergütung für Tätigkeiten, können Interessenkonflikte entstehen lassen und werden 

entsprechend geprüft. 

 

Wenn potentielle Interessenkonflikte festgestellt werden, müssen diese der Compliance-Abteilung der 

Verwaltungsgesellschaft zur Kenntnis gebracht werden. Die Compliance-Abteilung wird die weitere Behandlung 

des Interessenkonflikts im Interesse der Anleger vornehmen. Hierzu ist die Compliance-Abteilung mit 

hierarchischer Unabhängigkeit ausgestattet und darf gemäß der Compliance Charta und der Compliance-Politik der 

Gesellschaften nicht für das Tagesgeschäft der Gesellschaft verantwortlich tätig sein. Die Compliance-Abteilung 

kann sich mit ihren Feststellungen zu Interessenkonflikten und anderen für die Anleger, den Fonds oder die 

jeweilige Gesellschaft relevanten Themen direkt an den Vorstand und/oder an den Aufsichtsrat wenden. Auch 
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Mitarbeitern aus anderen Abteilungen steht diese Möglichkeit bei Interessenkonflikten zusätzlich zur 

Pflichtmeldung an die Compliance-Abteilung grundsätzlich zur Verfügung. 

 

Soweit die Compliance-Abteilung oder der Vorstand oder der Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft zum 

Ergebnis kommen, dass ein Interessenkonflikt besteht, der nicht durch vertragliche oder organisatorische 

Maßnahmen vermieden werden kann, wird dieser den betroffenen Anlegern offengelegt. Die Offenlegung erfolgt 

durch die Gesellschaft unaufgefordert und unverzüglich entweder in schriftlicher Form oder durch 

Veröffentlichung auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.lri-group.lu. Die entsprechende 

Mitteilung oder Veröffentlichung wird hinreichend detailliert gefasst, um dem Anleger ein klares Bild des Konflikts 

zu vermitteln. Alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts bekannten Interessenkonflikte werden in 

der jeweils aktuellen Version des Verkaufsprospekts aufgeführt, neue Interessenkonflikte werden jeweils bei der 

nächsten Aktualisierung des Prospektes eingepflegt. 

 

Auszüge der Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten finden sich auf der Homepage der 

Verwaltungsgesellschaft unter www.lri-group.lu. Die ausführliche Richtlinie kann zudem bei der 

Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird kostenlos elektronisch oder in Papierform zur Verfügung 

gestellt.  

 

 

Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft  
 

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis festgelegt, die den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und wendet diese an. Sie ist mit dem seitens der Verwaltungsgesellschaft festgelegten 

Risikomanagementverfahren vereinbar und förderlich und ermutigt weder zur Übernahme von Risiken, die mit den 

Risikoprofilen, den Angaben des jeweiligen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements nicht vereinbar sind, 

noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds und der Anleger zu 

handeln.  

 

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der 

Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds und den Interessen der Anleger solcher Fonds und 

umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. 

 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen Rahmen, der der Haltedauer, die den Anlegern des von der 

Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewährleisten, dass die 

Bewertung auf die längerfristige Leistung des Fonds und seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsächliche 

Auszahlung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten über denselben Zeitraum verteilt ist. 

 

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige 

Altersversorgungsleistungen. 

 

Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, 

wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen 

Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer 

variablen Komponente zu verzichten. Die Altersversorgungsregelung steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, 

den Zielen, den Werten und langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten 

Fonds. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Grundsätze des Vergütungssystems festgelegt und überwacht deren 

Umsetzung. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und 

die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen 

Zuwendungen zuständigen Personen sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft unter http://www.lri-

group.lu/Verguetungspolitik abrufbar. Auf Anfrage wird eine kostenlose Papierversion zur Verfügung gestellt. 

 

 

Ernennung von Investmentmanagern und -beratern 
 

Um die Ziele der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds zu erreichen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer 

Kontrolle und Verantwortung unabhängige Investmentmanager bzw. Investmentberater bestellen und mit der 

täglichen Anlagepolitik der verschiedenen Teilfonds betrauen. 

 

Verwaltete Fonds 
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Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet zum Stand dieses Verkaufsprospektes folgende Fonds in der Form von 

„fonds commun de placement“ (FCP) oder „société d´investissement à capital variable“ (SICAV), welche nach dem 

Gesetz vom 17. Dezember 2010 aufgelegt wurden: 

 

FCP 

 

1A Global Value 

AKS Global 

ALTIS Fund 

AMF 

Bankhaus Bauer Premium Select 

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) 

BSF – Global Balance 

BV Global Balance Fonds 

Challenger Global Fonds 

CHART HIGH VALUE/YIELD FUND 

Degussa Bank WorksidePartner Fonds 

DKO-Fonds 

Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie 

EuroEquityFlex 

EquityFlex 

Favorit-Invest 

Finanzmatrix 

Fundsolution 

GAAM Morgenstern Balanced Fund 

GAAM – Premium Selection Balanced Fund 

Guliver Demografie Sicherheit 

Guliver Demografie Wachstum 

HWB Brands Global Invest  

HWB Dachfonds 

HWB Global 

HWB InvestWorld 

HWB Umbrella Fund 

Investment Vario Pool 

K & C Aktienfonds 

KSAM Einkommen Aktiv 

KSK LB Exklusiv 

LBBW Alpha Dynamic 

LBBW Bond Select 

LBBW Equity Select 

LBBW Global Risk Parity Fund 

LBBW Opti Return 

M.M.Warburg Structured Equity Invest 

MPF Aktien Strategie Europa 

MPF Aktien Strategie Global 

MPF Aktien Strategie Total Return 

MPF Aktien Strategie Zertifikate 

MPF Renten Strategie Basis 

MPF Renten Strategie Chance 

MPF Renten Strategie Plus 

MPF Sino 

MPF Struktur Aktien 

MPF Struktur Balance 

MPF Struktur Renten Fonds 

M & W Invest 

M & W Privat 

Multifaktor Aktien 

NESTOR-Fonds 

NORD/LB Lux Umbrella Fonds 

Nordlux Pro Fondsmanagement 

NW Global Strategy 

OptoFlex 

PPFII („PMG Partners Fund II“) 

SICAV 

 

Aditum Investment Funds 

Anarosa Funds (Lux) 

Baumann and Partners – Premium Select 

BlueBalance UCITS 

Diamond I SICAV 

Fidecum SICAV 

Maestro SICAV (Lux) 

One Fund SICAV 

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav 

Swiss Rock (Lux) Sicav 

WestGlobal 

WestOptimal 
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Prometheus AI 

Promont 

QCP Funds 

RP Global Market Selection 

Reimann Investors Vermögensmandat 

SK Invest 

Solvecon 

Swiss Strategie 

Target Score 

Vermögen-Global 

VV-Strategie 

WARBURG VALUE FUND 

 

 

5. Die Verwahr- und Transferstelle 
 

Einzige Verwahrstelle des Fonds ist die European Depositary Bank SA. Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft 

nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und betreibt Bankgeschäfte. Sie ist im Luxemburger Handels- 

und Gesellschaftsregister unter der Nummer B. 10700 eingetragen.  Rechte und Pflichten der Verwahrstelle richten 

sich nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Verwahrstellenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und diesem 

Verwaltungsreglement.  

 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im 

Interesse des Fonds und seiner Anleger. 

 

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds tätige 

Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der 

Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, 

wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren 

potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte 

ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden.  

 

Sämtliche Informationen bzgl. der Identität der Verwahrstelle des Fonds, ihrer Pflichten, der Interessenkonflikte, 

welche entstehen können, die Beschreibung sämtlicher von der Verwahrstelle übertragener Verwahrfunktionen 

sowie eine Liste der Unterverwahrer, unter Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der 

Aufgabenübertragung ergeben können, werden dem Anleger auf Anfrage kostenlos und mit dem neuesten Stand 

zur Verfügung gestellt. 

 

a) Aufgaben der Verwahrstelle 
 
Die Verwahrstelle 

 

i) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen des 

Fonds gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht und dem Verwaltungsreglement erfolgen; 

ii) stellt sicher, dass die Berechnung des Wertes der Anteile des Fonds gemäß dem anwendbaren 

luxemburgischen Recht und dem Verwaltungsreglement erfolgt; 

iii) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge, es sei denn, diese Weisungen verstoßen 

gegen das luxemburgische Recht oder das Verwaltungsreglement; 

iv) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb der 

üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

v) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht und dem 

Verwaltungsreglement verwendet werden. 

 
b) Cashflows 

 
Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und 

gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen eines Fonds von Anlegern 

oder im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des 

Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

 

i) auf den Namen des Fonds, auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft 

oder auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet werden; 
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ii) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG der Europäischen 

Kommission genannten Stelle eröffnet werden und 

iii) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen geführt werden. 

 

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so werden auf 

solchen Konten ausschließlich Gelder des Fonds verbucht. 

 

c) Verwahrung Finanzinstrumente und Vermögenswerte 
 
Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut: 

 

i) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden können, gilt: 

 

(1) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 

Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, und sämtliche 

Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können; 

(2) die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 

Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in Artikel 16 der 

Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle 

auf gesonderten Konten registriert werden, die auf den Namen des Fonds oder der 

für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die 

Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im Eigentum des 

Fonds befindliche Instrumente identifiziert werden können; 

 

ii) für andere Vermögenswerte gilt: 

 

(1) die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde 

Verwaltungsgesellschaft Eigentümer der betreffenden Vermögenswerte ist, indem 

sie auf der Grundlage der vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft vorgelegten 

Informationen oder Unterlagen und, soweit verfügbar, anhand externer Nachweise 

feststellt, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft 

Eigentümer ist; 

(2) die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie sich 

vergewissert hat, dass der Fonds oder die für den Fonds handelnde 

Verwaltungsgesellschaft Eigentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen auf dem 

neuesten Stand. 

 

 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte werden von der Verwahrstelle oder einem Dritten, dem 

die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht für eigene Rechnung wiederverwendet. Als Wiederverwendung gilt 

jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter Übertragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe.  

 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern 

 

(1) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung des Fonds erfolgt, 

(2) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des Fonds handelnden 

Verwaltungsgesellschaft Folge leistet, 

(3) die Wiederverwendung dem Fonds zugute kommt sowie im Interesse der 

Anteilinhaber liegt und 

(4) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Fonds 

gemäß einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat. 

 

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert der 

wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines Zuschlags. 

 

Die Funktion der Verwahrstelle bzw. Unterverwahrer, die mit Verwahrfunktionen beauftragt wurden, kann 

ebenfalls von einem verbundenen Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen werden. Die 

Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle, sofern eine Verbindung zwischen ihnen besteht, verfügen über 

angemessene Strukturen, um mögliche Interessenkonflikte aus der Verbindung zu vermeiden. Können 

Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle diese 

identifizieren, steuern, beobachten und diese, sofern vorhanden, offenlegen. 
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Unterverwahrer 
 

Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgenanntem Abschnitt 3 auf ein anderes Unternehmen 

(Unterverwahrer) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen auslagern. Die Unterverwahrer können 

die ihnen übertragenen Verwahraufgaben unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen wiederum 

auslagern. Die unter den vorgenannten Abschnitten 1 und 2 beschriebenen Aufgaben darf die Verwahrstelle nicht 

auf Dritte übertragen.  

 

Die Verwahrstelle stellt bei der Übertragung der Verwahrung an Dritte sicher, dass diese besonderen 

Anforderungen an eine wirksame aufsichtliche Regulierung und Aufsicht unterliegen.  

 

Eine aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann unter dem Link 
http://www.europeandepositarybank.com/de/verwahrstelle/liste-der-lagerstellen/ abgerufen werden oder 

kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.  

 

Potentielle Interessenkonfliktsituationen zwischen der Verwahrstelle und den Unterverwahrern: 
 
Durch die Bestellung Dritter als Unterverwahrer können potentielle Interessenkonflikte entstehen. Soweit Dritte 

als Unterverwahrer bestellt werden, vergewissert sich die Verwahrstelle, dass sie selbst und die beauftragten 

Dritten alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der Anforderungen an Organisation und Vermeidung von 

Interessenkonflikten, wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, 

getroffen haben und überwachen die Einhaltung dieser Anforderungen. 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes sind keine relevanten Interessenkonflikte mit Unterverwahrern 

bekannt. Sollten solche Interessenkonflikte auftreten, werden diese gemäß der bestehenden Richtlinien und 

Verfahren gelöst bzw. ggf. den Anlegern offengelegt wie im Abschnitt „Grundsätzliches Verfahren bei 

Interessenkonflikten“ beschrieben. 

 
 
Insolvenz der Verwahrstelle 
 
Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in der Europäischen Union ansässigen Dritten, dem die 

Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds übertragen wurde, dürfen die verwahrten Vermögenswerte des 

Fonds nicht an die Gläubiger der Verwahrstelle und/oder dieses Dritten ausgeschüttet oder zu deren Gunsten 

verwendet werden.  

 

Haftung Verwahrstelle 
 
Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und dessen Anteilinhabern für den Verlust durch die Verwahrstelle 

oder einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzinstrumenten übertragen wurde. 

 

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstrumentes gibt die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den Fonds 

handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurück oder erstattet einen 

entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie nach den 

geltenden Verordnungen nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach 

vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen 

Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können, zurückzuführen ist.  

 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern des Fonds auch für sämtliche sonstige Verluste, 

die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen der 

Verwahrstelle erleiden. 

 

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, von einer 

etwaigen Übertragung gemäß vorgenanntem Abschnitt „Unterverwahrer“ unberührt. 

 

Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahrstelle unmittelbar oder mittelbar über die 

Verwaltungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdopplung von Regressansprüchen 

noch zur Ungleichbehandlung der Anteilinhaber führt. 
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6. Der Anlageberater 
 
Anlageberater des Fonds ist die Promont AM AG mit eingetragenem Sitz in Sülzburgstrasse 104-106, 50937 Köln. 

Der Anlageberater beobachtet die Finanzmärkte, analysiert die Zusammensetzung der Anlagen des jeweiligen 

Teilfondsvermögens und gibt der Verwaltungsgesellschaft Empfehlungen für die Anlage des jeweiligen 

Teilfondsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der für den Fonds festgelegten Anlagepolitik und 

Anlagegrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft ist an die Anlageempfehlungen des Anlageberaters nicht gebunden. 

 

Der Anlageberater hat das Recht, sich auf eigene Kosten von Dritten beraten zu lassen. Er ist jedoch nicht 

berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die Erfüllung seiner Aufgaben 

einem Dritten zu übertragen. Sofern der Anlageberater seine Aufgaben mit vorheriger Zustimmung der 

Verwaltungsgesellschaft einem Dritten übertragen hat, so hat der Anlageberater die dafür entstehenden Kosten 

selbst zu tragen. 

 

 

7. Der Erwerb, die Rückgabe und der Umtausch von Anteilen 
 

Anteile an dem Fonds sind Anteile an den jeweiligen Teilfonds. Sie können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den 

in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahlstellen und bei der Verwahrstelle erworben und zurückgegeben 

sowie in Anteile einer anderen Anteilklasse oder in Anteile eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. 

 

Anteile an den verschiedenen Teilfonds werden grundsätzlich an jedem Bewertungstag gemäß Artikel 7 des 

Verwaltungsreglements ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch im Interesse der Anteilinhaber 

beschließen, dass im Zusammenhang mit einzelnen Teilfonds Anteile ausschließlich an dem unter Punkt „Überblick 

über wichtige Daten aller Teilfonds“ des Verkaufsprospektes vermerkten Erstausgabetag ausgegeben werden. Im 

Interesse der Anteilinhaber kann die Verwaltungsgesellschaft für die Teilfonds, bei denen die Ausgabe von Anteilen 

nach dem Erstausgabetag eingestellt wurde, beschließen, auch nach dem Erstausgabetag Anteile auszugeben, und 

dies ggf. an jedem Bewertungstag. In diesem Falle werden die Anteilinhaber durch eine Veröffentlichung gemäß 

den gesetzlichen und prospektualen Bestimmungen inden Ländern, in denen die Anteile an dem Fonds vertrieben 

werden, entsprechend informiert. Falls alle Anteilinhaber der Verwaltungsgesellschaft bekannt sind, können die 

Anteilinhaber auch schriftlich benachrichtigt werden. 

 

Im Falle der Ausgabe verschiedener Anteilklassen bzw. nach Auflegung weiterer Teilfonds ist der Umtausch von 

Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse bzw. der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds 

in Anteile eines anderen Teilfonds unter den Bedingungen, die in Artikel 9 des Verwaltungsreglements dargelegt 

sind, grundsätzlich möglich. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, den Umtausch von 

Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds nur dann zu genehmigen, wenn dies im Interesse der 

Anteilinhaber der von diesem Umtausch betroffenen Teilfonds ist. 

 

 

8. Zahlungen und Informationen 
 

Zahlungen erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über die im Verkaufsprospekt aufgeführten 

Zahlstellen. Informationen für die Anteilinhaber sind ebendort kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und 

Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erfragt werden (zu 

Einzelheiten bezüglich der Berechnung des Anteilwertes vgl. Artikel 7 des Verwaltungsreglements). 

 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Gesetze, Regeln, Rundschreiben und Vorschriften in Bezug auf 

die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Verbot des „Late Trading“ und „Market 

Timing“ eingehalten werden und hat in diesem Zusammenhang interne Verfahren zur Vorbeugung implementiert. 

 

Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds, die Wesentlichen Anlegerinformationen 

sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle sowie bei 

allen Zahlstellen kostenlos erhältlich. 

 

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland: 
 

Die Anschrift der Zahl- und Informationsstelle ist nachfolgend unter der Rubrik „Management und Verwaltung“ 

abgedruckt. Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Anteilen können bei der Zahl- und Informationsstelle 

eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber, einschließlich Rücknahmeerlöse, etwaige 
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Ausschüttungen und sonstiger Zahlungen können auf Ersuchen des Anteilinhabers über die deutsche Zahl- und 

Informationsstelle geleitet werden. 

 

Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie der geprüfte 

Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 

erhältlich. 

 

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber sind 

ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Außerdem werden die Ausgabe- und 

Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland auf der 

Internetseite www.lri-group.lu publiziert. 

 

9. Steuern 
 

Besteuerung des Fonds 
 

Das Fonds- bzw. die Teilfondsvermögen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe 

d'abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a. (bzw. 0,01% p.a. für das Teilfondsvermögen oder eine Anteilklasse, 

deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden), die vierteljährlich auf das jeweils am 

Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar ist. Soweit ein Teilfondsvermögen oder der Teil 

eines Teilfondsvermögens in anderen luxemburgischen Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe 

d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche 

luxemburgische Investmentfonds angelegt ist. 

 

Die Einkünfte des Fonds bzw. der Teilfonds aus der Anlage ihres Vermögens werden im Großherzogtum Luxemburg 

nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) in Ländern, in denen die 

Teilfondsvermögen angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die 

Verwahrstelle noch die Gesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 

 
Besteuerung der Erträge aus Anteilen am Fonds beim Anleger 
 

In Umsetzung des Common Reporting Standard („CRS“) findet seit dem 1. Januar 2016 ein automatischer 

Informationsaustausch zwischen den meisten EU-Staaten, einschließlich Luxemburg, und den weiteren 

Vertragsstaaten des CRS-Regimes statt. Dieser neue durch die OECD entworfene globale Standard zum 

automatischen Informationsaustausch umfasst Zinseinkommen, Dividendeneinkommen und bestimmte andere 

Einkommensarten.  

 

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen 

auf ihre Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer 

entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.  

 

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich 

ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Dezember 2005 auf 

bestimmte Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten 

Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum Luxemburg 

die Vermögensteuer abgeschafft.  

 

Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und können 

Änderungen unterliegen. 

 
Anleger sollten sich im Hinblick auf eventuelle steuerliche Konsequenzen der Zeichnung, des Erwerbs, des 
Besitzes, des Umtauschs, der Rücknahme oder anderweitigen Verfügung im Hinblick auf die Anteile und/oder 
der Ausschüttungen auf die Anteile des Fonds unter Berücksichtigung der Rechtslage in dem Land ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, ihres Wohnsitzes oder ihres Sitzes informieren und 
gegebenenfalls fachliche Beratung einholen. 
 

Besondere Risiken durch steuerliche Nachweispflichten für die Bundesrepublik Deutschland 
 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Richtigkeit der bekannt gemachten Besteuerungsgrundlagen auf Anforderung 

der deutschen Finanzverwaltung nachzuweisen. Sollten Fehler für die Vergangenheit erkennbar werden, so wird 

die Korrektur nicht für die Vergangenheit durchgeführt, sondern im Rahmen der Bekanntmachung für das laufende 

Geschäftsjahr berücksichtigt. Die Korrektur kann die Anleger, die im laufenden Geschäftsjahr eine Ausschüttung 

erhalten bzw. einen Thesaurierungsbetrag zugerechnet bekommen, belasten oder begünstigen. 
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10. Wichtige Hinweise zur Risikobetrachtung 
 
Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der jeweiligen Anlagepolitik eines 
Teilfonds tatsächlich erreicht werden. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Rahmen der 
Anlagegrenzen gemäß Artikel 4 Absatz 5 h) des hiernach abgedruckten Verwaltungsreglements ermächtigt, bis 
zu 100 % des Netto-Fondsvermögens eines Teilfonds in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines 
Emittenten anzulegen. 
 
Sofern ein Teilfonds Derivate einsetzen darf, gilt: 
 
Durch den Einsatz von Optionen und Finanzterminkontrakten und sonstigen Techniken und Instrumenten zur 
effizienten Verwaltung des jeweiligen Teilfondsvermögens ist der jeweilige Teilfonds im Vergleich zu den 
traditionellen Anlagemöglichkeiten weitaus höheren Risiken ausgesetzt. Die Möglichkeit, diese Anlagestrategien 
anzuwenden, kann durch Marktbedingungen oder gesetzliche Beschränkungen eingeschränkt sein. 
 

Insbesondere Optionsscheine bergen erhöhte Risiken, da im Zusammenhang mit der Anlage in Optionsscheinen 

ebenso wie in sonstigen Derivaten bereits ein geringer Kapitaleinsatz zu umfangreichen Kursbewegungen führen 

kann („Hebelwirkung“). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit Derivaten die folgenden Risiken verbunden sein können: 

 

a) die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder eine Wertminderung erleiden 

b) das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen 

c) Geschäfte, bei denen die Risiken ausgeschlossen sind oder eingeschränkt werden sollen, können 

möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getätigt werden 

d) das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflichtungen aus derartigen Geschäften oder die hieraus 

zu beanspruchende Gegenleistung auf eine ausländische Währung lauten. 

e) die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Zahlungsverzugs einer Gegenpartei (Kontrahentenrisiko). 

Sofern die Teilfonds derivative OTC Geschäfte (bspw. Non-exchange traded Futures und Optionen, 

Forwards, Swaps) abschließen können, unterliegen sie einem erhöhten Kredit- und Gegenparteirisiko, 

welches die Verwaltungsgesellschaft durch den Abschluss von Verträgen zur Sicherheitenverwaltung 

(Collateral-Verträge) zu reduzieren versucht. 

f) Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Investmentmanager können für die jeweiligen Teilfonds 

Transaktionen auf OTC-Märkten abschließen, die die Teilfonds dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit ihrer 

Gegenparteien sowie dem Risiko in Bezug auf deren Fähigkeit, die Vertragsbedingungen zu erfüllen, 

aussetzen. Im Falle eines Konkurses oder der Insolvenz einer Gegenpartei kann es für den Teilfonds zu 

Verzögerungen in der Abwicklung von Positionen und erheblichen Verlusten, einschließlich 

Wertminderungen der vorgenommenen Anlagen während des Zeitraumes, während dessen der Teilfonds 

seine Ansprüche durchzusetzen versucht, zur Erfolglosigkeit der Realisierung von Gewinnen während 

dieses Zeitraums sowie zu Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Rechte anfallen, 

kommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die obigen Verträge und derivativen Techniken 

beispielsweise durch Konkurs, hinzukommende Gesetzeswidrigkeit oder durch eine Änderung der 

steuerrechtlichen oder buchhalterischen Gesetzesregelungen zu den bei Abschluss des Vertrages 

geltenden Bestimmungen, beendet werden. 

Darüber hinaus kann der jeweilige Teilfonds Verluste durch die Wiederanlage von Barsicherheiten bzw. Barmitteln 

aus Derivaten erleiden. Ein solcher Verlust kann aus einer Wertminderung der mit den Barsicherheiten 

vorgenommenen Anlagen resultieren. Eine Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenommenen Anlagen 

hat zur Folge, dass der Betrag der zur Verfügung stehenden Sicherheiten zur Rückzahlung des jeweiligen Teilfonds 

an die Gegenpartei nach Beendigung der Transaktion reduziert ist. In diesem Fall ist der jeweilige Teilfonds 

verpflichtet, die Wertdifferenz zwischen den ursprünglich erhaltenen Sicherheiten und dem Betrag, der zur 

Rückzahlung an die Gegenpartei tatsächlich zur Verfügung steht, zu tragen, woraus ein Verlust für den jeweiligen 

Teilfonds resultiert. 

 

Darüber hinaus sind für die einzelnen Teilfonds folgende Risiken zu beachten: 
 

Nachhaltigkeitsrisiken von Investments 
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Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 

Unternehmensführung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 

Auswirkungen auf den Wert des Investments haben können. Dabei kann das Nachhaltigkeitsrisiko entweder ein 

eigenes Risiko darstellen oder auf andere Risiken einwirken und wesentlich zum Risiko beitragen, wie z.B. 

Kursänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Kredit- und Kontrahentenrisiken oder operationelle Risiken. 

 

Die wesentlichen Risiken eines Teilfonds, sowie weitere finanzielle Risiken, werden im Rahmen der traditionellen 

Investmentanalyse, die Teil des Investmentprozesses ist, vor der Anlageentscheidung geprüft sowie in der 

fortlaufenden Überwachung des Portfolios berücksichtigt. In der Investmentanalyse sind wesentliche 

nachhaltigkeitsbezogene Risiken integriert, mittels derer das Portfoliomanagement im Rahmen der Risiko-Ertrags-

Bemessung grundsätzlich auch die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite einer Investition 

berücksichtigt. Ziel der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidung ist es, das Eintreten 

dieser Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Auswirkungen auf die Anlagen bzw. das Gesamtportfolio des Teilfonds möglichst gering zu halten. 

 

Markt- und Sektorrisiko 
Die Anlagen in Wertpapiere eines bestimmten Wirtschaftssektors weisen erhöhte Chancen auf, denen jedoch auch 

entsprechende Risiken entgegenstehen. Dabei handelt es sich einmal um die allgemeinen Marktrisiken und zum 

anderen auch um die speziellen Risiken des jeweiligen Wirtschaftssektors. Die jeweiligen Märkte können teilweise 

erheblichen Wertschwankungen und einer verminderten Liquidität unterliegen. 

 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten ab, die wiederum von der allgemeinen Lage 

der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern 

beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale 

Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 

 

Marktrisiko im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
Die Risiken aus Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekten können sich auf den Marktwert der Investitionen 

auswirken. Vermögenswerte, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ESG-Standards nicht einhalten oder 

sich nicht auf ESG-konforme Standards umstellen, können Auswirkungen auf das Nachhaltigkeitsrisiko haben. 

Solche Auswirkungen auf den Marktwert können sich aus Reputationsaspekten, Sanktionen oder physischen sowie 

Übergangsrisiken ergeben, welche z.B. durch den Klimawandel verursacht werden. 

 

Länder- oder Transferrisiko 
Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 

Transferfähigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, oder überhaupt nicht erbringen 

kann. So können z. B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder in einer Währung erfolgen, die 

aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

 

Darüber hinaus bestehen bei der Anlage in Wertpapieren von Gesellschaften in Entwicklungsländern zusätzliche 

Risiken für das eingesetzte Fondsvermögen durch hoheitliche Eingriffe und kaum kalkulierbare politische 

Umwälzungen, die auch den freien Transfer von Devisen beeinflussen können. Zusätzliche Risiken bestehen durch 

die generell beschränkteren Informationsmöglichkeiten und die geringere Aufsicht und Kontrolle dieser 

Wertpapiermärkte. 

 

Mit der Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern sind verschiedene Risiken verbunden. Diese hängen vor 

allem mit dem rasanten wirtschaftlichen Entwicklungsprozess zusammen, den diese Länder teilweise 

durchmachen. Darüber hinaus handelt es sich eher um Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu 

tendieren, volatil und illiquide zu sein. Andere Faktoren (wie politische Veränderungen, Wechselkursänderungen, 

Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen bezüglich ausländischer Kapitalanlagen und Kapitalrückflüsse etc.) 

können ebenfalls die Marktfähigkeit der Werte und die daraus resultierenden Erträge beeinträchtigen. 

Weiterhin können diese Märkte sowie die auf ihnen notierten Gesellschaften wesentlich geringerer staatlicher 

Aufsicht und einer weniger differenzierten Gesetzgebung unterliegen. Die Buchhaltung und Rechnungsprüfung 

dieser Gesellschaften entsprechen nicht immer dem hiesigen Standard. 

 

Die Kursentwicklung von Aktien an osteuropäischen Börsen und Märkten unterliegen teilweise erheblichen 

Schwankungen. Den Chancen an einer Anlage in diesen Ländern stehen damit auch erhebliche Risiken gegenüber. 

 

Die Wertentwicklung kann durch Wechselkursveränderungen der Fondswährung Euro gegenüber den Währungen 

der Länder, in denen das Fondsvermögen investiert ist, sowie durch andere Faktoren, wie politische 

Veränderungen, Begrenzung des Währungsumtausches und –transfers, ungeklärte Eigentumsverhältnisse, 

ungeeignete Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen hinsichtlich ausländischer Kapitalanlagen und 
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Kapitalrückflüssen u.s.w., beeinflusst werden. 

 

Aufgrund der Risiken aus erheblichen Aktienkursschwankungen in Verbindung mit der noch begrenzten 

Aufnahmefähigkeit der obengenannten  Märkte weist die Verwaltungsgesellschaft ausdrücklich auf die Möglichkeit 

der zeitweiligen Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes und der Rücknahme oder des Umtausches von 

Anteilen (Art. 8 des Verwaltungsreglements) hin. 

 

Währungsrisiko 
Die Wertentwicklung kann durch Wechselkursveränderungen der Teilfondswährung gegenüber den Währungen 

der Länder, in denen das Teilfondsvermögen investiert ist, beeinflusst werden. 

Sofern die Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen Währungen als der Teilfondswährung angelegt sind, erhält 

der Teilfonds Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert 

dieser Währung gegenüber der Teilfondswährung, so reduziert sich der Wert des Teilfonds. 

 

Zinsänderungsrisiko 
Anleger sollten sich bewusst sein, dass eine Fondsanlage mit Zinsrisiken einhergehen kann, die im Falle von 

Schwankungen der Zinssätze in der jeweils für die Wertpapiere oder den jeweiligen Teilfonds maßgeblichen 

Währung auftreten können. 

Soweit ein Teilfonds in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist er zudem den Risiken an den Rentenmärkten 

ausgesetzt, z. B. dem Bonitätsrisiko und ggf. dem unternehmensspezifischen Risiko sowie dem 

Adressenausfallrisiko. 

 
Bonitätsrisiko 
Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Ausstellers eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers oder 

Geldmarktinstruments kann nachträglich sinken. Dies führt in der Regel zu Kursrückgängen, die über die 

allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.  

 
Liquiditätsrisiko 
Einzelne Teilfonds dürfen auch Vermögensgegenstände erwerben, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse 

zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist 

mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der 

Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass Wertpapiere, die in einem sehr 

engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheblichen Preisvolatilität unterliegen. 

 

Unternehmensspezifisches Risiko 
Die Kursentwicklung der vom Fonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere, Unternehmensanleihen und 

Geldmarktinstrumente ist auch von unternehmensspezifischen Faktoren abhängig, beispielsweise von der 

betriebswirtschaftlichen Situation des Ausstellers. Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, 

kann der Kurswert des jeweiligen Papiers deutlich und dauerhaft sinken, auch ungeachtet einer ggf. sonst allgemein 

positiven Börsenentwicklung. 

 

Adressenausfallrisiko 
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für den Fonds entstehen. Das 

Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben 

den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger 

Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von 

Ausstellern eintreten. 

 

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung 

teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Fonds geschlossen werden. 

 

Operatives Risiko im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
Ein Teilfonds kann aufgrund von Umweltkatastrophen, dem Umgang mit sozialen Thematiken in der 

Unternehmensführung sowie aufgrund von Problemen im Rahmen der allgemeinen Unternehmensführung 

Verluste erleiden. Diese Ereignisse können durch mangelnde Beobachtung von Nachhaltigkeitsaspekten verursacht 

oder verschärft werden. 

 

Verwahrrisiko 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das  

aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines 

Unterverwahrers resultieren kann. 
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Konzentrationsrisiko 
Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte 

Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der jeweilige Teilfonds von der Entwicklung dieser 

Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

 

Länder- / Regionenrisiko 
Soweit sich ein Fonds im Rahmen seiner Anlage auf bestimmte Länder oder Regionen fokussiert, reduziert dies 

ebenfalls die Risikostreuung. Infolgedessen ist der Fonds in besonderem Maße von der Entwicklung einzelner oder 

miteinander verflochtener Länder und Regionen bzw. der in diesen ansässigen und /oder tätigen Unternehmen 

abhängig. 

 

Emerging Markets-Risiken 
Anlagen in Emerging Markets sind Anlagen in Ländern, die laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie 

„hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fallen, d. h. nicht als „entwickelt“ klassifiziert werden. Anlagen in diesen 

Ländern unterliegen – neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse – in besonderem Maße dem 

Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko. Zudem können bei der Transaktionsabwicklung in Werten aus 

diesen Ländern in verstärktem Umfang Risiken auftreten und zu Schäden für den Anleger führen, insbesondere 

weil dort im Allgemeinen eine Lieferung von Wertpapieren nicht Zug um Zug gegen Zahlung möglich oder üblich 

sein kann. In Emerging Markets können zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld und die 

Buchhaltungs-, Prüfungs- und Berichterstattungsstandards deutlich von dem Niveau und Standard zulasten eines 

Investors abweichen, die sonst international üblich sind. Auch kann in solchen Ländern ein erhöhtes Verwahrrisiko 

bestehen, was insbesondere auch aus unterschiedlichen Formen der Eigentumsverschaffung an erworbenen 

Vermögensgegenständen resultieren kann.  

 

Spezifische Risiken bei Investition in so genannte High Yield-Anlagen 
Unter High Yield-Anlagen werden im Zinsbereich Anlagen verstanden, die entweder kein Investment Grade-Rating 

einer anerkannten Rating-Agentur besitzen (Non Investment Grade-Rating) oder für die überhaupt kein Rating 

existiert, jedoch davon ausgegangen wird, dass sie im Falle eines Ratings einer Einstufung von Non Investment 

Grade entsprächen. Hinsichtlich solcher Anlagen bestehen die allgemeinen Risiken dieser Anlageklassen, allerdings 

in einem erhöhten Maße. Mit solchen Anlagen sind regelmäßig insbesondere ein erhöhtes Bonitätsrisiko, 

Zinsänderungsrisiko, allgemeines Marktrisiko, unternehmensspezifisches Risiko sowie Liquiditätsrisiko verbunden. 

 

Erhöhte Volatilität 
Teilfonds können aufgrund ihres erlaubten Anlagehorizontes und ihrer Zusammensetzung sowie des Einsatzes von 

derivativen Instrumenten eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer 

Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. 

 

Rechtliches und steuerliches Risiko 
Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Investmentfonds kann sich in unabsehbarer und nicht 

beeinflussbarer Weise ändern. 

 

Änderung der Anlagepolitik 
Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den Fonds zulässigen Anlagespektrums kann sich das mit 

dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. 

 

Änderung von Vertragsbedingungen 
Die Gesellschaft behält sich in den Vertragsbedingungen für den Fonds das Recht vor, die Vertragsbedingungen zu 

ändern. Ferner ist es ihr gemäß den Vertragsbedingungen möglich, den Fonds oder einzelne Teilfonds aufzulösen. 

Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 

 

Risiko der Rücknahmeaussetzung 
Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlangen. 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig 

aussetzen, und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis zurücknehmen. Dieser Preis kann niedriger liegen, 

als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

 

Haftungsrisiko 
Die Verwahrstelle übernimmt, sofern sie selbst tätig wird und/oder konzernzugehörige Dienstleister 

(Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen) tätig werden, keine Haftung jeglicher Art für Schäden, die z.B. aus 

wie auch immer gearteten Lieferproblemen bzw. Veräußerungsproblemen oder aufgrund der Nichteinhaltung 

einer Verwahrstellenpflicht entstanden sind, es sei denn die Verwahrstelle oder der konzernzugehörige 

Dienstleister hätte die Schäden im Einzelfall zu vertreten. Eine Vertretbarkeit liegt vor, wenn ein für die Schäden 

kausaler Umstand eintritt, der im Wirkungskreis bzw. in der Handlungsmöglichkeit der Verwahrstelle oder seiner 
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Tochtergesellschaft bzw. Zweigniederlassung liegt, d.h. keine exogenen Faktoren oder Handlungen bzw. 

Unterlassungen außenstehender Dritter hinzukommen, und der Verwahrstelle oder seiner Tochtergesellschaft 

bzw. Zweigniederlassung nachgewiesen werden kann, dass sie die bankübliche Sorgfalt außer acht gelassen haben. 

Die Verwahrstelle wird sich in diesem Zusammenhang eine Vertretbarkeit konzerneigener Dienstleister wie eine 

eigene Vertretbarkeit zurechnen lassen müssen. 

 

Die Verwahrstelle übernimmt, sofern nicht-konzernzugehörige Dienstleister tätig werden, keine Haftung jeglicher 

Art für Schäden (wie sie beispielhaft vorerwähnt sind), es sei denn die Verwahrstelle hätte die Dienstleister nicht 

mit der banküblichen Sorgfalt ausgewählt und überwacht. 

 

Risiken bzgl. der Anlage in Anteile an Zielfonds 
Die Risiken der Investmentanteile, die für den jeweiligen Teilfonds erworben werden, stehen in engem 

Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen 

verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen 

innerhalb der Zielfonds, deren Anteile erworben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Fonds reduziert 

werden. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, 

dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können 

bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufheben. Es ist der 

Verwaltungsgesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren 

Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft 

übereinstimmen. Der Verwaltungsgesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht 

zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie ggf. 

erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

 

Potenzielle Interessenskonflikte 

Die Interessen des Fonds können mit den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der Vorstandsmitglieder bwz. 

Aufsichtsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, des Fondsmanagers, des Sub-Fondsmanagers oder 

Anlageberaters, der benannten Vertriebsstellen und den mit der Durchführung des Vertriebs beauftragen 

Personen, der Zahl- und Informationsstellen, sowie sämtlicher Tochtergesellschaften, verbundener Unternehmen, 

Vertreter oder Beauftragten der zuvor genannten Stellen und Personen („verbundene Unternehmen“) kollidieren. 

 

Der Fonds hat angemessene Maßnahmen getroffen, um solche Interessenskonflikte zu vermeiden. Bei 

unvermeidbaren Interessenskonflikten wird der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sich darum bemühen, diese 

zu Gunsten des Fonds zu lösen. 

 

Insbesondere ist sichergestellt, dass Investitionen des Fonds bzw. seiner Teilfonds in durch die 

Verwaltungsgesellschaft, den Fondsmanager, den Sub-Fondsmanager bzw. Anlageberater sowie durch deren 

verbundene Unternehmen initiierten, verwalteten, emittierten oder beratenen Produkte zu marktüblichen 

Konditionen erfolgen. 

 

Risiko einer erhöhten Umschlaghäufigkeit (Portfolio Turnover Rate – PTR) 
Bei Teilfonds, die zur Verwirklichung ihres Anlageziels bzw. im Rahmen der Umsetzung ihrer Anlagepolitik einen 

vermögensverwaltenden Anlageansatz verfolgen, und bei denen es sich insbesondere nicht um reine Dachfonds 

(die typischerweise eine Buy and Hold – Strategie umsetzten) handelt, können unter anderem auch verstärkt 

direkte Anlagen in ETF (Exchange Traded Funds), Zertifikate und Aktien getätigt werden. Zudem können 

insbesondere zur Marktrisikobeschränkung ggf. auch Renten-, Barmittel- oder Geldmarktpositionen aufgebaut 

werden. Hieraus kann für die betroffenen Teilfondsportfolien insbesondere bei volatilen Marktphasen und 

erhöhten Marktschwankungen eine entsprechend erhöhte Umschlagshäufigkeit resultieren, welche wiederum 

eine Erhöhung der Transaktionskosten verursachen kann. Jedoch wird im Rahmen einer vermögensverwaltenden 

Anlagestrategie grundsätzlich versucht von Aufwärtsbewegungen zu profitieren und im Gegenzug Verluste zu 

reduzieren, sodass die ggf. anfallenden erhöhten Kosten im Hinblick auf das Erreichen einer entsprechenden 

Gesamtperformance in Kauf genommen werden. 

 
Zertifikate und strukturierte Produkte 
Zertifikate und strukturierte Produkte sind zusammengesetzte Produkte. In Zertifikaten und strukturierten 

Produkten können auch Derivate und/oder Sonstige Techniken und Instrumente eingebettet sein. Somit sind 

neben den Risikomerkmalen von Wertpapieren auch die Risikomerkmale von Derivaten und sonstigen Techniken 

und Instrumente zu beachten. Zertifikate gehören zu der Anlagegruppe der sogenannten abgeleiteten 

Finanzprodukte (Derivate), welche das Recht auf Rückzahlung eines bestimmten Geldbetrages durch den 

Zertifikate-Emittenten beinhalten. Die Rückzahlung und Liquidität eines Zertifikates kann daher von der Bonität 

des Zertifikate-Emittenten abhängen. Einem Zertifikat liegt immer ein Basiswert oder eine Gruppe von Basiswerten 

(Basket) zu Grunde. Aus der Entwicklung des Basiswertes leitet sich die Entwicklung des Zertifikatpreises ab. 
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Zertifikate sind grundsätzlich zeitlich gebunden und haben eine fixe Endlaufzeit; es gibt aber auch Zertifikate ohne 

„Laufzeitbegrenzung“ („Open End“). 

 

Credit Linked Notes 
Credit Linked Notes sind in der Regel Wertpapiere in die ein Derivat eingebettet ist. Die Risiken von Credit Linked 

Notes beschränken sich folglich nicht ausschließlich auf die Risiken von Wertpapieren sondern beinhalten ebenfalls 

Risiken die aus der Einbettung von Derivaten resultieren. Somit sind neben den Risikomerkmalen von 

Wertpapieren auch die Risikomerkmale von Derivaten zu beachten. Darüber hinaus beinhalten Credit Linked Notes 

neben den originären Risiken aus der Anlage in strukturierte Produkte, auch Risiken aus den der Credit Linked Note 

zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. 

 

Risiken in Verbindung mit Sicherheiten aus OTC-Derivaten 
Darüber hinaus kann der jeweilige Teilfonds Verluste durch die Wiederanlage von Barsicherheiten bzw. Barmitteln 

aus Derivaten erleiden. Ein solcher Verlust kann aus einer Wertminderung der mit den Barsicherheiten 

vorgenommenen Anlagen resultieren. Eine Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenommenen Anlagen 

hat zur Folge, dass der Betrag der zur Verfügung stehenden Sicherheiten zur Rückzahlung des jeweiligen Teilfonds 

an die Gegenpartei nach Beendigung der Transaktion reduziert ist. In diesem Fall ist der jeweilige Teilfonds 

verpflichtet, die Wertdifferenz zwischen den ursprünglich erhaltenen Sicherheiten und dem Betrag, der zur 

Rückzahlung an die Gegenpartei tatsächlich zur Verfügung steht, zu tragen, woraus ein Verlust für den jeweiligen 

Teilfonds resultiert. 

 
Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 
Einzelne Teilfonds können Derivate nutzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern 

können auch einen Teil der Anlagestrategie darstellen. 

 
Es besteht daher das Risiko, dass die Anteile am jeweiligen Teilfonds durch den Anleger nur zu einem 
verlustbringenden Anteilwert wieder veräußert werden können. 
 
Geltendmachung von Rechten gegen den Fonds 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anteilinhaber auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anteilinhaber seine 

Anteilinhaberrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann geltend machen kann, wenn der 

Anteilinhaber selber und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister eingeschrieben ist. In den Fällen, 

wo ein Anteilinhaber über eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, welche die Investition in seinem Namen 

aber im Auftrag des Anteilinhabers unternimmt, können nicht unbedingt alle Anteilinhaberrechte unmittelbar 

durch den Anteilinhaber gegen den Fonds geltend gemacht werden. Anteilinhabern wird geraten, sich über ihre 

Rechte zu informieren. 

 

Die Anteile des Fonds werden in Form von Globalzertifikaten (Inhaberanteile) ausgegeben. 

 

11. Anlage in Investmentfonds 
 

Soweit ein Teilfonds in Anteile anderer Investmentfonds („Zielfonds") anlegt, sind gegebenenfalls der jeweilige 

Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im übrigen ist zu berücksichtigen, dass 

zusätzlich zu den Kosten, die dem Fondsvermögen gemäß den Bestimmungen dieses Verkaufsprospektes und des 

nachfolgenden Verwaltungsreglements belastet werden, Kosten für das Management und die Verwaltung, die 

Verwahrstellenvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren auf das 

Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten 

entstehen kann. 

 

Für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Zielfonds, die unmittelbar oder mittelbar von der 

Verwaltungsgesellschaft oder einer mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenen Gesellschaft verwaltet werden, 

werden dem jeweiligen Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft oder der anderen Gesellschaft keine Gebühren 

berechnet. 

 

Die Teilfonds werden nicht in Zielfonds anlegen, die einer Managementvergütung von mehr als 2,5 % p.a. 

unterliegen. Eventuell anfallende leistungsabhängige Vergütungen bleiben hierbei unberücksichtigt. 

Soweit für die Anlage in Zielfonds Bestandsvergütungen erhalten werden, fließen diese dem jeweiligen Teilfonds 

zu und verringern die Kostenbelastung. 

 

12. Benchmark 
Der Fonds kann Nutzer von Benchmarks im Sinne der VERORDNUNG (EU) 2016/1011 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 

Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur 
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Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Benchmark-

Verordnung) sein. 

 

Im Überblick des Teilfonds wird es angegeben, sofern der Teilfonds eine Benchmark verwendet, die in den 

Anwendungsbereich der Benchmark-Verordnung fällt. Sofern eine Benchmark verwendet wird, wird der 

Benchmark-Administrator genannt und es wird angegeben, ob der Administrator oder die Benchmark in dem von 

der ESMA eingerichteten und geführten Register der Administratoren oder Benchmarks aufgeführt ist. 

 

Die Benchmark-Verordnung verpflichtet die Verwaltungsgesellschaft, schriftliche Pläne zu erstellen und 

aufrechtzuerhalten, in denen die Maßnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen würde, wenn sich eine 

Benchmark wesentlich ändert oder nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die Verwaltungsgesellschaft muss 

dieser Verpflichtung nachkommen. Weitere Informationen zu dem Plan sind auf Anfrage bei der 

Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. 
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Promont 
 

Überblick über wichtige Daten aller Teilfonds 
 

Teilfonds Promont – Europa 130/301 
 

Fondsgründung:  18. November 2008 

   

Erstausgabe:  18. November 2008  

   

Erstausgabepreis: 

(zuzüglich  Ausgabeaufschlag) 

 

Anteilklassen 

 

 

 

 

EUR 50,00 

 

 

keine 

 

Mindesterstanlagesumme:  EUR 50,-- 

 

   

Anteilwertberechnung2:  Täglich 

   

Ausgabeaufschlag in % vom Anteilwert: 

(zugunsten der Vertriebsstellen) 

  

bis zu 5 % 

   

Rücknahmeabschlag in % vom Anteilwert: 
(zugunsten der Teilfondsvermögens) 

  

keiner 

   

Umtauschprovision in % vom Anteilwert 

des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in 

welche(n) der Umtausch erfolgen soll: 

(zugunsten der Vertriebsstellen) 

  

keine 

   

Verwaltungsvergütung 

(einschl. Vergütung für etwaige Vertreter 

im Ausland und für Vertriebsstellen in % 

des Netto-Teilfondsvermögens) 

 

 
bis zu 0,25 % p.a., mindestens EUR 

20.000,00 pro angefangenem 

Kalenderjahr 

 

 

   

Verwahrstellenvergütung 

(in % des Netto-Teilfondsvermögens) 

 

 

Transferstellenvergütung 

 bis zu 0,15 % p.a., mindestens EUR 

10.000,00 pro angefangenem 

Kalenderjahr 

 

bis zu EUR 5.000,00, mindestens EUR 

1.000,00 pro angefangenem 

Kalenderjahr zzgl. etwaiger 

Transaktionskosten 

 

 
1 Sämtliche Gebühren verstehen sich zuzüglich etwaiger Mehrwertsteuer. 
2 Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist. Keine Bewertungstage 

sind: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Europatag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Luxemburger 
Nationalfeiertag, Maria Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtstag und 
Silvester. 
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Anlageberatervergütung: 

 

Performance Fee (zugunsten des 

Anlageberaters): 

 

 bis zu 1,5 % p.a. 

 

 

Ab dem 1. November 2021: 

Darüber hinaus erhält der 

Anlageberater eine erfolgsbezogene 

Vergütung („Performance Fee“) 

sofern zum Ende einer 

Abrechnungsperiode ein neuer 

historischer Höchststand („High 

Watermark“) erreicht wurde. Die 

Höhe der Vergütung entspricht 

17,50% des Betrages, um den der 

jeweilige Anteilwert die gültige High 

Watermark übertroffen hat, 

multipliziert mit den, zum Ende der 

Abrechnungsperiode im Umlauf 

befindlichen Anteilen.  

 

Die Abrechnungsperiode umfasst ein 

Geschäftsjahr und beginnt am 1. 

November eines jeden Jahres. Bei der 

Berechnung des 

Vergütungsanspruchs werden alle 

Abrechnungsperioden seit dem 

Zeitpunkt der letzten Auszahlung 

einer erfolgsabhängigen Vergütung, 

maximal der vorangegangenen fünf 

Abrechnungsperioden berücksichtigt 

(„rollierender Referenzzeitraum“). 

Existieren für eine Anteilklasse 

weniger als fünf vorangegangene 

Abrechnungsperioden und hat noch 

keine Entnahme stattgefunden, so 

entspricht der Referenzzeitraum allen 

vorangegangenen 

Abrechnungsperioden. 

 

Durch die Anwendung des High 

Watermark Prinzips werden 

Wertminderungen auf die folgenden 

Abrechnungsperioden vorgetragen, 

sodass eine Auszahlung einer 

Performance Fee nur bei einer absolut 

positiven Anteilwertentwicklung 

erfolgt. Besteht bis zum Ende eines 

vollständigen Referenzzeitraums (fünf 

Jahre) kein Anspruch auf Entnahme 

einer erfolgsabhängigen Vergütung, 

so wird zu Beginn des neuen 

Referenzzeitraums die High-

Watermark auf den 

Nettoinventarwert pro Anteil, zum 

Ende des abgeschlossenen 

Referenzzeitraums festgesetzt. 

 

Durch Anwendung dieser Prinzipien 

erfolgt eine Auszahlung der 

erfolgsabhängigen Vergütung zum 

Ende einer Abrechnungsperiode nur, 

sofern alle im Folgenden genannten 

Bedingungen erfüllt sind: 
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- zum Ende einer Abrechnungsperiode 

ein neuer historischer Höchststand 

erreicht wurde. 

 

Bei der Berechnung der 

Anteilwertentwicklung zur Messung 

der Fondsperformance gegenüber der 

High Watermark, werden alle Kosten 

(exkl. der erfolgsabhängigen 

Vergütung) und etwaige 

Ausschüttungen berücksichtigt („net 

of all costs“). Entsprechend der 

täglichen Entwicklung des 

Nettoinventarwertes je Anteil zur 

High Watermark, wird eine 

rechnerisch angefallene 

erfolgsabhängige Vergütung im 

Fondsvermögen zurückgestellt oder 

eine bereits zurückgestellte 

Vergütung entsprechend aufgelöst. 

 

Bei der Rückgabe von Anteilen wird 

eine rechnerich angefallene 

erfolgsabhängige Vergütung je 

zurückgegebenen Anteil im Fonds 

festgeschrieben und kann am Ende 

der Abrechnungsperiode entnommen 

werden („Crystallization on 

Redemption“). 

 

Sollte für den Fonds/Teilfonds eine 

Liquidation oder ein Fondsereignis 

(Fusion) angestrebt werden, so ist mit 

Blick auf eine Auszahlung einer 

Performance Fee der 

Nettoinventarwert pro Anteilsklasse 

an dem Tag maßgebend, an dem der 

Entscheid zur Auflösung des 

Fonds/Teilfonds gefällt wurde, 

respektive der Tag an, dem das 

Fondsereignis in Kraft tritt. 

 

Die erfolgsabhängige Vergütung 

errechnet sich wie folgt : 

 

max
�

= ����; 0� 

��� = ��� −���� ∗ ��� ∗ ��� 
 

���  = Performance Fee 

Anspruch zum Bewertungstag n 

��� = Umlaufende Anteile zum 

Bewertungstag n 

�� = Anteilwert zum 

Bewertungstag n 

��� = Gültige High Watermark 

der Anteilklasse in der 

Abrechnungsperiode 

��� = Performance Fee Satz 

(17,50%) 

 

Beispiele betreffend die 

Berechnungssystematik der 
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Performance Fee können dem Ende 

dieser Übersicht entnommen werden. 

 

Referenzwährung der Teilfonds:  EUR 
   

Fondswährung:  EUR 
   

Ende des Geschäftsjahres:  31. Oktober 

- erstmals:  31. Oktober 2009 

- erster geprüfter Jahresbericht:  31. Oktober 2009 

- erster ungeprüfter Halbjahresbericht:  30. April 2009 

- erster geprüfter Jahresbericht der neuen 

Verwaltungsgesellschaft 

 

 31. Oktober 2015 

Verwendung der Erträge:  Thesaurierend 
   
Anteilstückelung:  Globalzertifikate 
   

Börsennotiz:  Börse Hamburg-Hannover 

(Freiverkehr) 
   
Vertriebsländer:  Luxemburg, Deutschland 
   

    

Wertpapierkennnummer:  A0RAPP  

    

ISIN:  LU0390424108  

   

General Entity Identifier (GEI): 

 

Benchmark 

 

zur Ermittlung des Marktpreisrisikos  

(Value at Risk-Modell gemäß CESR/10-

788) 

 529900QY2FXDKBV5E358  

 

Zum Datum dieses Verkaufsprospekts 

verwendet der Teilfonds 

 

den EURO STOXX 50 Price EUR.  

 

Die vorgenannte Benchmark wird von 

STOXX Ltd. („Administrator“) 

administriert. Der Administrator ist 

bei der europäischen 

Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in 

ein öffentliches Register der 

Administratoren und Referenzwerte 

eingetragen. 

 

 

   

Performance (Wertentwicklung): 

 

 

 

Eine entsprechende Übersicht für den jeweiligen Teilfonds / Anteilklasse ist in 

den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten. 

 

Veröffentlichung des 

Verwaltungsreglements und seiner 

Änderungen: 

Ein Hinweis auf die Hinterlegung des Verwaltungsreglements des Fonds wurde 

erstmals am 15. Dezember 2008 im Mémorial C veröffentlicht. Ein Hinweis auf 

die Hinterlegung des letztmals geänderten Verwaltungsreglements wird am 5. 

November 2021 im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (RESA) 

veröffentlicht. 
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Folgende Beispiele sollen die Berechnungssystematik der Performance Fee schematisch darstellen: 

 

Abrechnungs-
periode 

Anteilwert 
Beginn AP HWM PF 

Anteilwert Ende 
AP vor PF 

PF 
Anteil 

Anteilwert 
nach PF 

1 100,00 100,00 17,5% 99,00 - 99,00 

2 99,00 100,00 17,5% 98,00 - 98,00 

3 98,00 100,00 17,5% 96,00 - 96,00 

4 96,00 100,00 17,5% 95,00 - 95,00 

5 95,00 100,00 17,5% 95,00 - 95,00 

6 95,00 95,00 17,5% 99,00 0,70 98,30 

7 98,30 98,30 17,5% 105,00 1,17 103,83 

8 103,83 103,83 17,5% 103,00 - 103,00 

9 103,00 103,83 17,5% 102,00 - 102,00 

10 102,00 103,83 17,5% 101,00 - 101,00 

11 101,00 103,83 17,5% 100,00 - 100,00 

12 100,00 103,83 17,5% 99,00 - 99,00 

13 99,00 99,00 17,5% 100,00 0,18 99,83 
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Management und Verwaltung 
 
Verwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A. 

 9A, rue Gabriel Lippmann 

 L-5365 Munsbach 

 

Gezeichnetes Eigenkapital zum 31.12.2019: EUR 10,0 Mio. 

 

 

 
Organe der Verwaltungsgesellschaft: 
 

Aufsichtsrat: Mr David Rhydderch 

 (Vorsitzender) 

 Global Head of Regulated Product 

 Apex Fund Services S.A. 

  

 Dr. Dirk Franz 

 Mitglied der Geschäftsführung 

 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH 

 

  

  

 

 

Vorstand: Frank de Boer 

 Vorstand 

  LRI Invest S.A. 

 

 Utz Schüller 

 Vorstand 

  LRI Invest S.A. 

 

Zentralverwaltungsstelle                Apex Fund Services S.A. 

3, rue Gabriel Lippman 

L-5365 Munsbach 

 

Telefon: 00352 – 274410 - 1 

investor.services@apexfs.com  

www.theapexgroup.com 

 

Verwahrstelle und Transferstelle: European Depositary Bank SA 

3, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach 

 

 
Wirtschaftsprüfer: KPMG Audit S.à.r.l. 

 Allée Scheffer 9 

 L- 2520 Luxemburg 

  

 

Anlageberater: Promont AM AG 

 Sülzburgstrasse 104-106 
 D-50937 Köln 

 
Zahlstellen: 
 
in Luxemburg (Hauptzahlstelle): European Depositary Bank SA 

3, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach 
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Zahlstelle / Informationsstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co) 

in der Bundesrepublik Deutschland: Kommanditgesellschaft auf Aktien 

 Ferdinandstraße 75 

 D-20095 Hamburg 

 

 
 

Vertriebsstelle: 

 

Vertriebs- und Informationsstelle Promont AM AG 

in der Bundesrepublik Deutschland Sülzburgstrasse 104-106 

 D-50937 Köln 

 

  



 

 
32

Verwaltungsreglement 

 

 

Artikel 1 Der Fonds 
 

1. Der Promont (der „Fonds“) wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Organismus für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de 

placement) durch die Alceda Fund Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) aufgelegt. Das 

Verwaltungsrecht wurde mit Wirkung zum 01. September 2015 auf die LRI Invest S.A. übertragen. 

  

2. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“). Die Gesamtheit 

der Teilfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds beteiligt. 

Das Nettovermögen des Fonds muss innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung mindestens den 

Gegenwert von EUR 1.250.000,-- erreichen. 

 

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als selbständiges Sondervermögen. Die 

Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen 

Teilfonds getrennt. Auch im Hinblick auf die Anlagen und die Anlagepolitik gemäß Artikel 4 wird jeder 

Teilfonds als eigener Fonds betrachtet. 

 

Gegenüber Dritten haften die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds lediglich für solche Verbindlichkeiten, 

welche dem betreffenden Teilfonds zuzuordnen sind. 

 

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der 

Verwahrstelle sind in dem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft erstellt 

wird. 

 

Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle 

Änderungen desselben an. 

 

 

Artikel 2 Die Verwaltung des Fonds 
 

1. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in 

Luxemburg. 

 

2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse 

und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die 

Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des jeweiligen 

Teilfonds zusammenhängen. 

 

3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der 

Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder 

juristische Personen mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik betrauen. 

 

4. Bei der Anlage des Fondsvermögens kann sich die Verwaltungsgesellschaft von einem Investmentmanager 

bzw. Investmentberater unterstützen lassen. Der Investmentmanager bzw. Investmentberater wird von 

der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Im Falle der Bestellung eines Investmentmanagers bzw. 

Investmentberaters durch die Verwaltungsgesellschaft, findet dies Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 

Aufgabe des Investmentmanagers bzw. Investmentberaters ist insbesondere die Beobachtung der 

Finanzmärkte, die Analyse der Zusammensetzung des Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds und die 

Abgabe von Anlageempfehlungen an die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze der 

Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds und der Anlagebeschränkungen. 

 

Die Aufgaben des Investmentmanagers können insbesondere auch die Ausführung der täglichen 

Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds im Sinne von Absatz 3 Satz 2 umfassen. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich außerdem von einem Anlageausschuss, dessen Zusammensetzung 

von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt wird, beraten lassen.  

 


